
Nießbrauch an Sachen §§*1053—1Ѳ61

(3) Der Mieter oder der Pächter ist berechtigt, den Eigen
tümer unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur 
Erklärung darüber aufzufordern, ob er von dem Kün
digungsrechte Gebrauch mache. Die Kündigung kann nur 
bis zum Ablaufe der Frist erfolgen.

§ 1057
Die Ersatzansprüche des Eigentümers wegen Ver

änderungen oder Verschlechterungen der Sache sowie die 
Ansprüche des Nießbrauchers auf Ersatz von Verwen
dungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Ein
richtung verjähren in sechs Monaten. Die Vorschriften des 
§ 558 Abs. 2, 3 finden entsprechende Anwendung.

§ 1058
Im Verhältnisse zwischen dem Nießbraucher und dem 

Eigentümer gilt zugunsten des Nießbrauchers der Besteller 
als Eigentümer, es sei denn, daß der Nießbraucher weiß, 
daß der Besteller nicht Eigentümer ist.

§ 1059
Der Nießbrauch ist nicht übertragbar. Die Ausübung des 

Nießbrauchs kann einem anderen überlassen werden.
Anmerkung:

Vgl. aber das Gesetz über die Veräußerung von Nießbrauehsrechten und 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten vom 13. Dezember 1935 
(BGBl I S. 1468) nebst DurchfVO vom 12. Juni 1936 (BGBl. I S. 489).

§ 1060
Trifft ein Nießbrauch mit einem anderen Nießbrauch 

oder mit einem sonstigen Nutzungsrecht an der Sache der
gestalt zusammen, daß die Rechte nebeneinander nicht 
oder nicht vollständig ausgeübt werden können, und haben 
die Rechte gleichen Rang, so findet die Vorschrift des 
§ 1024 Anwendung. 1Ш

Der Nießbrauch erlischt mit dem Tode des Nießbrauchers. 
Steht der Nießbrauch einer juristischen Person zu, so er
lischt er mit dieser.
Anmerkung:
Vgl. Anmerkung zu § 1059.
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